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Instruktion
für d ie

magistrarischen

Fisch - und Fleischbeschauer .





§. r .

Äbschon man mit Grund erwarten

kann , daß die magistratischen Fisch - und

Fleischbeschauer , eingedenk ihres vor

dem Magistrate abgelegten Diensteides ,
dem ihnen anvertrauten Dienst mit aller

Genauigkeit und Unpartheylichkeit ob¬

liegen , die in Sachen bestehenden Ver¬

ordnungen und Vorschriften sich genau

bekannt machen , auf die Fleischhauer ,
Fleischselcher , Bratelbrater , Fischkauf -
ler , Fischer , Wirthe , Stadtköche , und

andere mit Fleisch ? und Fischgatrungen
handelnde Gewerbsleute sorgsamst wa¬

chen werden , damit kein ungesundes
Vieh geschlachtet , und aus gehauen ,
noch auch todte , abgestandene , und un -

genußbare Fische auf dem Fichmarkte
oder sonst irgendwo verkaufet , sondern
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vertilget werden , auch von keinem Ge -

werbsmanne ein den allgemeinen Markt -

grundsätzen zu wider laufender Verkauf ,
und sonstiger Unfug unternommen , und

die der Satzung unterworfenen Fleisch -

und Fischortungen , nach den jedesmah¬
ligen Satzungspreisen im ächten Ge¬

wichte , und überhaupt so hindangege -
he- r werden , wie es vorgeschrieben ist ;
dann , daß sie sich auf jedesmahliges Ver -

largen der Partheyen , die ein Vieh
schlachten wollen , zu der angefuchren
Beschau des Viehes ungesäumt verfü¬

gen , und das hierüber auszustellende
Beschauzettel nach den wahren Befund
der Eigenschaften oder der entdeckten

Gebrechen ' und Krankheiten des Vie¬

hes getreulich ausfertigen , und über¬

haupt ihre Amtspflichten auf das pünkt¬
lichste ohne alle Nebenabsicht vollziehen ,
Uird sich von dem Wege der Rechrschaf -

fenheit nicht entfernen werden , so wird

denselben doch insbesondere zur Richt¬
schnur bey ihren Verrichtungen mitge¬
geben , und zwar haben auf den

Och -
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Ochsengries
tz. 2 .

Die von Zeit zu Zeit abwechslungs -

weise dahin bestimmten Fleischbefchauer
an den Tagen , an welchen das Schlacht¬

vieh eintrifft , zur gehörigen Zeit zu

erscheinen , und während der derzeit

eingeführten Theilung , oder so lan¬

ge der Verkauf an die Landfleischhauer

dauert , gegenwärtig zu bleiben . Ohne

sich auf was immer für eine Art in den

Handel selbst zu mengen , haben die¬

selben darauf zu wachen , daß der

Markt in der gehörigen Ochnung und

Ruhe geführet , unbedeutende Uneinig¬
keiten zwischen den Knechten , oder an¬

dere geringe Ereigniße auf der Stelle

beygelegt werden ; erheblichere Vorfälle
aber jedesmahl an den Magistrat bey
eigener Verantwortung angezeigt wer¬

den . Nebstbey haben dieselben
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§ 3.

Auf die Marktpreise aufmerksam zu

seyn , und die wöchentlichen Auswerft

genau mir Bestimmung der Anzahl ,
und der um jeden Preis verkauften

Stücke zu verfassen , und zu überreichem

Insbesondere aber wird denselben

§« 4 «

Zur strengen Pflicht gemacht , sich

zu überzeugen : ob das vorhandene

Schlachtvieh gesund , oder mit solchen
Uibeln und Krankheiten behaftet sey ,
die den Genuß seines Fleisches offenbar

schädlich , oder doch gefährlich machen .

Bey Entdeckung solcher Uibel , de¬

ren Erkenntniß bey jedem Fleischbeschau¬
er als einem aus der Thierarzneykunde
geprüften Subjekte vorausgesetzt wird ,
haben dieselben die Veranstaltung zu

treffen , daß das kranke Stück von den

übrigen auf der Stelle abgesondert wer¬

de , und sodann die Anzeige an den

Ma -
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Magistrat zur weiteren Vorkehrung zu

machen . Auf dem

Jungen Vrehmarkte

Weicher nach den bestehenden hohen

Verordnungen alle Donnerstage Früh

anfangt , und Freytag zu Mittag auf¬

zuhören hat , haben dieselben

§. Z.

Ununterbrochen gegenwärtig zu seyn ,
den Markt in Ordnung zu erhalten ,
und aufmerksam zu seyn , daß keine an¬

deren als mit Regierungspässen versehe¬
nen N . Oe . Händler ( wovon denselben
von Halb zu Halbjahre das Verzeich -
niß mitgetheilt wird ) auf den Markt

mir jungen Vieh erscheinen , wovon je¬
doch die mit Richterzetteln versehenen
eigenen Erzeuger , so wie auf den übri¬

gen Märkten , ausgenommen , und ihnen
m dem Verkaufe ihres eigenen Viehes
kein Hinderniß zu machen ist . Um sich
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aber zu überzeugen , ob die Händler ihr

bey den Linien hereingebrachtes Vieh

zu Markte gebracht , und nicht etwa ih¬

rer Pflicht zu wider einiges ausser den¬

selben verkauft haben , wird denselben

ß. 6.

Mitgegeben , von den anwesenden

Händlern jedesmahl die Pässe abzufor¬
dern , und das von ihnen zu Markte ge¬

brachte Vieh abzuzählen ; indem bey
dem Aufschlagsamte die Zahl der einge¬

führten Stücke in den Paß des Händ¬
lers jedesmahl angemerkt wird . Bey
einem entdeckten Schleichhandel sind so¬

dann die übrigen Stücke in Beschlag

Zu nehmen , und die Anzeige an den Ma¬

gistrat zu machen - Uibrigens haben die¬

selben

§- 7-

Die Preise mit besonderer Genauig¬
keit aufzunehmen , und die Ausweife über

hie Zahl des verkauften jungen Viehes ,
und
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und der verschiedenen Preise von jedem
Stücke mir Angebung seines Gewichtes
längstens bis Samstag Mittag an die

magistratische Marktkommission abzu¬
geben .

In Hinsicht auf das Vieh selbst ,
wird ' den zur Aufsicht bestimmten Fleisch¬
beschauern eingebunden , genau zu unter¬

suchen , ob

§. 8.

Die zum Verkauf gebrachten Käl¬
ber frisch , gesund , und nicht unzeitig -
von den Weidnern ( sie mögen Kälber
oder Kneippen seyn ) die Gekröse ge¬
trennt ,

§. 9.

Die Lämmer und Schafe aber nicht
mit Blattern , Räuden , Egeln , oder

Fäule behaftet sind .

Das entdeckte ungesunde und zum
Genusse untaugliche Vieh ist , wenn es

le -
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lebend ist / alsogleich vor die Linien zu¬

rückzuweisen , bey dem todten aber die

Veranstaltung zu treffen , daß es in klei¬

ne Theile zerftücket, und in die Donau

oder Aasgrube geworfen , und vertilgt

werde , die Anzeige aber hievon ist al¬

so gleich an den Magistrat zu machen . Da

§. 10 .

Der Auftrieb der Kneippen für jetzt

noch gestattet ist , so haben die Fleischbe¬

schauer lediglich zu beobachten , wie viel

Kneippen , von Zeit zu Zeit , und insbeson¬

dere wie viel ältere , d. i . über ein Jahr alte

Kneippen verkaufet werden ; so wie die¬

selben sich in die Kenntniß zu setzen haben ,

aus welchen Gründen der Auftrieb der

Kneippen sich. vermehre , und ob nur

schadhafte , zum weiteren Aufziehen un¬

fähige Stücke hieher gebracht werden .

Ihre hierüber gemachten Beobachtungen

haben sie jedesmahl der magistratischen
Marktkommiffion mitzutheilen .

Da zur Beschau des Borstenviehes
auf
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auf dem jungen Viehmarkte eigene
Schweinbeschauer von Seite der k. k.

Bankal - Gefallen - Administration beste¬
hen ^ so haben die magistratischen Fleisch -
beschauer

§. n .

Nur die Beschau der Weidner -

Schweine auf dem hohen Markte , und

in den Privathausern auf sich. Diese
Schweine haben dieselben , jedoch nicht
auf der Zunge , sondern hauptsächlich im

Lungenprat , den Schlegeln und Kamp
zu untersuchen , und sorgfältig nach zu

forschen , ob bey diesen geschlachteten
Schweinen sich keine Spur von Finnen
Borstenfäul , Räude , Bräune , Vereite¬

rung , Halsgeschwulst , oder andere bös¬

artige Krankheit finde . Jedes mit sol¬
chen Krankheiten behaftete Stück ist
dann auf die oben §. 9. vorgeschriebene
Art zu behandeln .

Da übrigens außer dem dermahl
zu St . Marx befindlichen jungen Vieh -

mark -
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markte / zur Sommerszeit / auch auf dem

Wasser vieles Vieh ankommt / und gleich
allda verkaufet wird / so hat wenigstens
einer der Fleifchbefchauer immer am

Schanze ! zugegen zu seyn / und in Ab¬

sicht auf das dorr ankommende Stech -

Vieh ganz nach den für den jungen Vieh¬
markt bestehenden Vorschriften zu Wer¬

ke zu gehen . ;

Was die Verrichtungen der magi -

stratischen Fleifchbefchauer in Hinsicht

auf die Fleischverkaufenden

Gewerbsleute

betrifft : so haben dieselben

§. 12 -

Täglich / sowohl in der Stadt / als

den Vorstädten sich früh zu den gewöhn¬
lichen Ankaufsstunden unvermuthet in

die Gegenden der Fleischbänke zu ver¬

fügen / in einiger Entfernung derselben /
und auf eine Art ; daß ihre Gegenwart
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Von den Fleischhauern nicht bemerkt wer¬

den kann , die mit Fleisch aus den Ban¬

ken kommenden Partheyen auf eine be¬

scheidene Art anzuhalten , die von selben
erkauften Fleischgattungen zu besichtigen
das Fleisch nachzuwägen , und zu unter¬

suchen , ob

a) das Fleisch frisch , gesund , und ge -

nußbar sey ,

b) ob die Partheyen nicht im Gewichte
verkürzet , oder

e ) mit unverhältnißmäßiger Zuwage
überlegt , oder durch Zuwägung unge -

nußbarer , unbrauchbarer Fleischthei¬
le, als z . B. abgehäuteten Ochsenfüsse ,
Flecken , aufgefangenem Blute , Eirr -
raum re . , oder durch Zuwägung frem¬
der Fleischgattungen beeinträchtiget
worden sind , wobey sie hauptsächlich
die hohe Circularverordnung vom

4ten April d. I . sich gegenwärtig zu
halten haben .
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ä) ob die unter der Satzung stehenden

Fleischgattungen / auch um die vorge¬

schriebenen Preise abgereicht worden

sind .

Bey einem oder dem anderen ent¬

deckten Gebrechen haben dieselben auf

der Stelle die Anstalt zu treffen , daß

die verkürzte Parthey zu der Polizeybe ?
zirksdirektion geführt / und dort die vor¬

geschriebene Amtshandlung eingeleitet

werde . Außer dieser Aufsicht auf die ge¬

hörige Versehung des Publikums ha¬

ben dieselben

§. 13 .

Von Zeit zu Zeit in den Fleisch¬

bänken selbst nachzusehen / ob die Fleisch¬

hauer mit Fleische hinlänglich versehen /
und Jedermann unbedingt mit den

vorhandenen Fleischgattungen / und in

so lange eine Waare in der Bank da ist,
auf Verlangen nach der Taxe / ohne

Rücksicht / ob der Käufer eine gewöhn¬

liche Kundschaft des Fleischhauers ist /
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oder nicht , bedienet , und ihm nichts an /

deres , als was er verlangte , aufgedrun -

gen werde . Bey einem wahrgenomme¬
nen Unfuge der Art haben sie sogleich
die Anzeige davon an den Magistrat zu

erstatten . Nebstbey haben die Fleischbe -
schauer

§. 14 .

Auf die Verkaufswagen und Ge¬

wichte ihr Augenmerk zu richten , und

zu untersuchen , ob dieselben in ihrer
Aechtheit erhalten , und vorschriftmaßig
von Jahr zu Jahr rezimmentiret , auch
übrigens nicht zu hoch gehangen , und

an einen solchen Orte angebracht find ,
Daß nicht Jedermann das Abwägen be¬

obachten , und bemerken kann , ob nicht
einige Fleischtheile in derWagschale M -
rückgelassen werden . Bey dieser Gelegen¬
heit haben dieselben auch

Auf die gehörige Reinlichkeit in den
Banken festzuhalten , damit alles Holz¬

werk
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werk daselbst gehörig abgewaschen , und

alles weggeschaffet werde , was eine üble

Ausdünstung , und Gährung verirrst
chen , und die Fäulniß des vorräthigen
Fleisches befördern könnte »

Diese Vorschriften haben ihre volle

Anwendung in Hinsicht der Fleck sie -
der , Fleischselcher , und Bratl -

brater , bey welch ersteren auch vorzüg¬
lich darauf zu sehen ist , das Jedermann
um die vorgeschriebene Satzung , und

eben so im Gewicht bedienet , nebst die¬

sem aber von den Fleischselchern kein fri¬
sches schweinernes Fleisch verkauft wer¬

de , so wie den Fleischhauern der Ver¬

kauf des geräucherten Fleisches verbo¬

then , und nur der Verkauf des geräu¬
cherten Speckes gestattet ist . Hlebey wird

denselben noch insbesondere zur Pflicht
gemacht , sorgsam zu wachen , daß keine

schon längere Zeit erzeugten , und haupt¬
sächlich keine sauer gewordene Blutwür¬

ste zum Verkaufe gelassen werden ; so
wie denselben auch obliegt , aus dem

Wild -
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Wildpretmarkte die von Zeit zu Zeit an¬

kommenden Wildpretgarrungen zu be¬

schauen / und Zu untersuchen / ob dassel¬

be frisch / und nicht etwa durch den län¬

geren Transport / hauptsächlich in den

Sommermonathen schon verdorben / und

Lurch verschiedene Kunstgriffe und künst¬
liche Zubereitungen zugerichtet worden

ist . Besonders ist darauf zu sehen , daß
nicht gewöhnliches Borstenvieh / durch
Zubereitung als Schwarzwild verkauft
werde .

Zu den Verrichtungen der magistra -
tischen Fleischbeschauer gehört ferner die

Nachsicht bey den hiesigen

Seifensiedern .

In Absicht auf dieselben wird

Den Fleischbeschauern aufgetragen
von Zeit zu Zeit in den Werkstätten und

b Ver -
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: 6)

Verkaufsläden der hiesigen Seifensieder
( Oehlerer ) Untersuchungen vorzuneh¬
men / und sich zu überzeugen / ob

a) der erforderliche Verrath von Seift
und Kerzen ununterbrochen vorhan¬
den / jedermann ohne Unterschied da¬

mit um den satzungsmaßigen Preis be¬

dienet / und nichts unter irgend einem

Vorwande verborgen gehalten werde .

b) Ob die vorgefundenen Kerzen das

gehörige Gewicht / und

e) die vorgeschriebene Qualität haben /
d. h. aus ächten Unschlitt erzeugt / und

nicht mir Schweinschmalz und andeL

ren Ausätzen vermischt/die Dochte nicht
aus zu groben Garn bestehen / und zu

schwer sind , indem für ein Pfund Ker¬

zen der Docht nicht mehr als höch¬
stens 11/2 Loth wägen soll.

ö) Ob die Seift nicht verbrannt , und

aus ächtem Sude erzeugt sey.
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L) Haben sich dieselben von der AechtiM
der Verkaufswagen / der Vollständig¬
keit der Gewichte und derselben vor¬

geschriebenen Rezimentirung zu über¬

zeugen .

H Endlich haben dieselben genau nach -
zuspühren / ob nicht etwa von den Sei¬

fensiedern eigene Schmelzen vorgenom -
'

men werden .

Jedes hierin vorkommende Gebre¬

chen/ ist sodann ebenfalls dem Magistra¬
te anzuzeigen .

8 i s ch m a r k t .

§. - 7 .

Den zur Aufsicht aufden Fifchmarkt
bestimmten magiftratifchen Fisch - und

Fleischbeschauern wird aufgetragen / an
den gewöhnlichen Fischmarkttagen sich
mrt Tagesanbruch daselbst einzufinden ,
und sich / so Lange der Markt dauert ,

b s nicht
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nicht zu entfernen » Die von fremden

Händlern zu Markte gebrachten todten

Fische, als : . Haufen , Dick , Schulden ,

rc . sind alfogleich zu befchauen , ob die

Flösse roth , das Blut frifch , und nicht

stinkend , dann das Fleisch fest und kör¬

nig ist .

Da übrigens ' der Haufen , wenn

gleich die Flösse und das Blut nicht frisch ,

aber das Fleisch noch körnig ist , Zum

Genusse noch tauglich ist , so haben die

Fischbeschauer die Veranstaltung zu tref¬

fen , daß Flösse und Blut ausgeschnitten ,
das Fleisch gehörig eingesalzen , und we¬

nigstens 8 Lage lang liegen gelassen

werde . Außerdem aber sind die zum. Ver¬

kaufe nicht geeigneten todten Fischgat¬

tungen in kleine Theile zerstücken zu lass

serss und zu vertilgen . So wie

§. r3 .

Der Verkauf der übrigen kleinern ,

ZurFaulung mehr geneigten , todten

Fi -
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Fische / als : Weiß - und Bratfische , Ey -

rein , Nerfling , Praxen , Rothaugen ,

Lauben , rc . nicht Zu gestatten ist » Nur

auf den Fall , wenn glaubwürdig darge -

thau werden kann , daß noch vor einigen
Stunden der ganze Fischvorrath leben¬

dig war , und nur durch irgend einen

Zufall auf dem Wege abgestanden , oder

zur Winterszeit bey einer jäh eingefal¬
lenen strengen Kälte gefroren sey, wäre

der Verkauf , nach vorläufiger Beschau ,

zu Zulassen , wobey jedoch zu beobachten

ist , ob nicht etwa das Abstehen der auf

Wagen hierhergebrachten Fische durch

Niberladung und folglich aus Gewinn¬

sucht verursachet worden , in welchem
Falle der Fischer dem Magistrate anzu¬

zeigen ist ; um ihn Zur Verantwortung

ziehen zu können . Todte Schildkröten
und Krebsen , dürfen niemahls aus den

Markt geduldet , sondern müssen alss -
glüch hinweggeschasst und vertilgt wer¬

den . ' Ferners haben dieselben
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§. ! 9 .

Zur Zeit des Laichens aufmerksam

Zu seyn / daß keine Fischbrut feilgebothen
werde , und haben die Fischbefchauer da - -

für zu wachen , daß im Falle doch eine

Fischbrut zu Markte kommen sollte , die¬

se abgenommen , und in die Donau ge¬

bracht werde . Vorzüglich wird denselben

7 §. 20 .

Eingebunden , sich in die Kenntniß

zu setzen, ob nicht von Zeit Zu Zeit un¬

ter den Fischen Krankheiten herrschen ,
wovon ungesäumt die Anzeige zu machen
ist , damit der Fischverkauf ganz einge¬

stellt werde .

Nebst der Aufsicht auf die Genuß -
barkeit der verschiedenen Fischgattungen
liegt den Fischbeschauern auch noch die

Aussicht ausidie gehörige Versetzung des

Publikums und Verhütung aller Vers

kürzung ob, in dieser Hinsicht wird
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§. 2l .

Denselben mitgegeben / darauf Zu se¬

hen/ daß / so lange bey einem Fischer noch

Fische vorhanden sind / Jedermann ohne
Unterschied davon erhalte / und auf den

Fall als hierin eine Weigerung von

Seite eines Fischers entdeckt würde /
sogleich ihrer vorgesetzten Behörde die

Anzeige gemacht werde .

§. 22 .

Haben dieselben nachzuspühren / ob

die unter der Satzung stehenden Fische
auch Jedermann um den Satzungspreis
abgereicht werden / so wie dieselben auch

Gleich auf dem Markte den kaufen¬
den Partheyen die erkauften Fische nach -
zuwagen / und sich von der Richtigkeit
des Gewichtes zu überzeugen haben »

Um aber den Verkürzungen im

Gewichte einigermassen vorzubeugen /
wird
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wnd den Fischbeschauern zur Pflicht
gemacht , bey den Verkaufsständen im¬

mer nachzusehen ob die Wagen , welche

durch das mehr odex weniger in den

angehängten Nirsch ( Netz ) emeesogene
Wasser das Gleichgewicht verliehren
müssen , von Zeit zu Zeit durch andere

Gewichte ausgeglichen werden .

Nebst dieser Aufsicht aufdem Fisch¬
markt , haben die Fisch - und Fleuch be¬

schälter auch bey den , an den Stadtthö -

ren ^und in den Vorstädten , mit Fischen

handelnden Weibern nachzusehen , und

auch dort alle für den Fischverkauf er¬

haltenen Vorschriften genau zu beob¬

achten , sodann aber auch bey den

Häringer «

§« 24 «

Oft unsermurhet nachzusehen , und

außer der Ueberzeugung von der richti¬
gen
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gen Beobachtung des Gewichtes und der

Sayung auch noch die Vorräthe von

Stockfischen und Haringen Zu untersu¬

chen / ob jener gehörig gebethet / und die

Lauge oder Asche nicht mit zu vielem

Kalk versetzt / diese aber noch frisch / und

Nicht vielleicht schon über ein Jahr lang

aufbehalten / und nur durch Kunstgriffe
dem Aeußerltchen nach verkaufbar zuge¬
richtet sind .

Da endlich zur stären Wirksamkeit
der öffentlichen Aufsicht für die Fisch -

und Flcischbeschauer ein eigener

Amtsort

bestehet ; so hat

§. 25 .

Wenigstens einer , der Fisch - und
Fleischbeschauer abwechslungsweise , täg¬
lich von frühesten Morgen bis Mittag ,
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dann Nachmittag von Z Uhr bis Abends

gegenwärtig zu seyn / damit wenn Je¬

mand über unrechtes Gewicht / oder

eine andere Beeinträchtigung sich be¬

schweret , die Waare auf der Stelle da¬

selbst nachgewogen / und der beschädig¬
ten Parthey die erforderliche Assistenz
geleistet werde . Wobey wohl zu bemer¬

ken ist , daß die hie imAmtsorre befind¬
liche Wage nicht blos zur Nachwägung
von Fleisch und Fischen , sondern von

allen auf das Gewicht erkauften Arti¬

keln bestimmt sey. Vorzüglich aber ist
die Gegenwart der Fisch - und Fleisch -
beschauer nothwendig , um bey einer vor¬

kommenden Viehbeschau gleich bey der

Hand zu seyn .

Viehbeschau .

- §. 26 .

Wird daher von einer Parthey die

Beschau verlangt ; so hat der gegenwär¬
tige
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Lige Fleischbeschauer dieselbe auf der

Stelle mit aller Gewissenhaftigkeit vor¬

nehmen , und bey eigener Verantwor¬

tung dafür zw haften , daß kein unge¬

sundes , dem menschlichen Genuße schäd¬
liches Vieh , als genußbar passiret wer¬

de . Insbesondere haben dieselben bey
Ochsen , Stieren und Kühen aufmerk¬
sam Zu seyn , ob selbe nicht mit Maul¬

weh , Klauenseuche , Magenseuche ,
Ruhr , Leserdürre , Milzsucht , Milz¬
brand Trsmmelseuche , Lungenseuche ,
und der sogenannten venerischen Krank¬

heit behaftet seyn , in welchen Fällen die

Anzeige an den Magistrat zu machen ist »
Nach den Befund haben dieselben

§. 27 .

Den Beschauzettel auszustellen , für
keine der Beschauen aber unter was im¬

mer für einem Vorwande mehr , als die

bestimmte Taxe von 7 kr . abzufordern «
Alle vorgenommene Beschauen sind, .



Dorr den Pflichten 'sz

§. 23 .

In ein eigenes hiezu bestimmtes im

Kmtsorte befindliches Protokoll einzu¬
tragen , in welchem nebst den Namen
des Fleischbeschauers / der Lag , der Ort

und der Name der Parthey , und der

Befund des beschauten Stückes genau
vorkommen muß , welches Protokoll so¬
dann auch ^ als Kontrolle der in das
Oberkammeramt abzuführenden , , Be -

schaugelder dienet .

Schlüßlich wird den magistratischen
Fisch - und Fleischbeschauern bey Ver¬

richtung ihrer Amtspflichten , die jedem
Beamten geziemende Gelassenheit , An¬

stand , und Bescheidenheit gegen Jeder¬
mann strenge eingebunden , und die Ab¬

weichung - won diesen Vorschriften ohne
eine besondere schriftliche Anordnung bey
scharfer Ahndung verbothen , so wie den¬

selben bey alsoglercher Entfernung vsm

Dienste untersagt ist , sich weder durch
Bemandschaft , oder andere Verhält¬

nisse
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n: sse in der pünktlichen Ausführung , der

ihnen obliegenden Pflichten beirren , oder

sich in eine Gemeinschaft mir den Händ¬
lern , Fleischhauern , Fleischselcher , Sei - ,

fensiedem , Fischhändlern , Ftschkäuflern
und Lonaufischerrr rc . einzulassen , oder

gar unter was immer für einem Vor¬

munde und Namen Geschenke und Gunst -
bezeugungen von selben anzunehmen .
Vielmehr wird denselben bey eigener

Verantwortung aufgetragen , alle von

wem immer herrührende Gebrechen , wo¬

durch die öffentliche Aufsicht erschwert ,
getäuscht , oder gar vereitelt wird ,
ungesäumt , und unmittelbar dem Ma¬

gistrate anzuzeigen .

Joseph Georg Hörh
k. k. Hofrath und Bürgermeister .

Johann Baptist Franz ,
Magistratsrath und Referent .



Z» Instruktion für die magist . Fisch - und Fleischbeschauek »

Dieser Instruktion wird von Seite der

k. k. n . ö. Landesregierung die Bestatte
gung ertheilt -

Wien den 6ten August 1304 .

(l -. 8. )

Andreas Pichler ,
Regienmgs - Rath .



. - >



N


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	[Seite]
	[Seite]

